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1. Kapitel 

Einführung in Gegenstand und Problematik 
der Untersuchung 

I. Anlaß und Gegenstand der Untersuchung 

"Auch wenn bei einer Verurteilung wegen Vollrausches die dem Täter 
zur Last gelegte Handlung die Herbeiführung des Rausches und nicht die 
im rauschbedingt schuldunfahigen Zustand begangene rechtswidrige Tat ist, 
so sind dennoch die Bestimmungen über strafbefreienden Rücktritt analog 
anzuwenden, wenn der mit ,natürlichem Vorsatz ' handelnde Täter vom Ver-
such freiwillig zurücktritt"1• So lautet der Leitsatz einer Entscheidung des 
I. Strafsenats des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1994. 

Es bedarf nun keiner detaillierten Kenntnisse der Dogmatik des Voll-
rauschtatbestandes, erfordert nicht einmal strafrechtliches oder auch nur all-
gemeines juristisches Wissen, um den in diesem Satze enthaltenen Wider-
spruch zu erkennen, der mit den einleitenden Worten "auch wenn" und dem 
darauf folgenden "dennoch" bereits sprachlich deutlich erkennbar hervor-
tritt. So deutet schon der Satzbau darauf hin, daß die im ersten Teil des 
Satzes genannten Gegebenheiten (Herbeiführung des Rausches als tatbe-
standliehe Handlung) eigentlich eine andere als die in dessen zweiten Teil 
genannte Rechtsfolge (analoge Anwendung der sich auf die versuchte 
Rauschtat beziehenden Rücktrittsvorschriften) erwarten lassen. Auch der 
Umstand, daß es überhaupt der Feststellung in einem amtlichen Leitsatz 
bedarf, zeigt auf, daß diese sich nicht von selbst versteht, sondern offenbar 
eine Begründung erfordert. 

Die Aufmerksamkeit für obiges Judikat wird jedoch neben dem bereits 
Erwähnten noch dadurch gesteigert, daß die Rücktrittsvorschriften analog 
angewandt werden sollen, deren Voraussetzungen demnach also gar nicht 
vorliegen. Wenngleich es sich hierbei offensichtlich um eine Analogie "in 
bonam partem", also eine nicht strafbegründend oder strafschärfend wir-
kende und damit nach allgemeiner Ansicht um eine grundsätzlich zuläs-
sige2 handelt, läßt sie "aufmerken", bedeutet doch jede Analogie ein gewis-

1 Beschl. v. 22.02.1993 - I StR 789/93 = BGH StV 1994, 304 = BGHR StGB 
§ 323 a Abs. I Rücktritt I. 
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ses Abweichen vom Gesetz, dessen Anwendung auf einen (sc. angeblich) 
gesetzlich nicht geregelten (der Regelung für bedürftig angesehenen) Fall. 
Auch ist eine Analogie an bestimmte Voraussetzungen gebunden3, deren 
Vorliegen in jedem Einzelfall stets festgestellt werden muß. 

Nach der Begründung und Begründetheil dieser Entscheidung zu fragen, 
besteht mithin Anlaß. Ihr lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Angeklagte versetzte sich vorsätzlich in einen Rauschzustand, der 
möglicherweise seine Schuldfähigkeit ausschloß. In diesem Zustand beging 
er eine geHihrliehe Körperverletzung z. N. des I., einen Totschlagsversuch 
z. N. des P. und einen weiteren versuchten Totschlag z. N. des G. Nach letz-
terem rannte der Angeklagte in eine Gaststätte und rief den erschrockenen 
Gästen zu, sie sollten die Polizei holen. Das lebensgefährlich verletzte 
Opfer erreichte selbst noch den Gastraum und konnte durch einen herbeige-
rufenen Notarzt gerettet werden. 

Das Landgericht verurteilte den Angeklagten wegen vorsätzlichen Voll-
rausches zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und ordnete seine Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB4 an. Es wertete hier-
bei -neben den anderen im Rausch begangenen Taten -die zum Nachteil 
des G. verwirklichte als einen versuchten Totschlag. 

Auf die Revision des Angeklagten hin monierte der 1. Senat die Feststel-
lungen der Strafkammer als unzureichend; sie hätte das Verhalten des 
Angeklagten nach dem versuchten Totschlag z. N. des G daraufhin überprü-
fen müssen, ob ein freiwilliger Rücktritt nach § 24 vorgelegen habe. Es 
hätte geklärt werden müssen, ob die Rettung des G auf den Angeklagten 
zurückgehe und dieser somit den Eintritt des Erfolges verhindert habe (§ 24 
Abs. I Satz 1 2. Alt.) oder ob der Umstand, daß das Tatopfer selbst im 
Gastraum erschien, für dessen Rettung entscheidend gewesen sei; und sich 
der Angeklagte in diesem Fall zumindest ernsthaft um die Verhinderung des 
Erfolgseintrittes bemüht habe (§ 24 Abs. I Satz 2). In solchem Fall sei 
nämlich - wie im Leitsatz wörtlich wiedergegeben - eine analoge Anwen-
dung der Rücktrittsvorschriften erforderlich. Soweit die Voraussetzungen 
eines freiwilligen Rücktritts in der Person des Angeklagten gegeben seien, 
läge als z. N. des G begangene Rauschtat nicht mehr ein Totschlagsversuch, 
sondern lediglich eine gefährliche Körperverletzung vor. 

2 Vgl. etwa LK11 -Gribbohm, § I Rn. 77; S/S-Eser, § I Rn. 30 f. 
3 Vgl. statt vieler etwa Larenz, S. 370 ff.; Engisch, S. 138 ff.; Bydlinski, 

S. 472 ff. Ausführlich hierzu im 7. Kapitel. 
4 Strafgesetzbuch vom 15. Mai 1871 (RGBI. S. 127) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 13. November 1999 (BGBI. I S. 3322). Im folgenden sind §§ohne 
Gesetzesangabe solche des StGB in der geltenden Fassung, Vorschriften des Strafge-
setzbuches früherer Fassungen werden stets ausdrücklich als solche gekennzeichnet 
(a. F.). 
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Der I. Senat hob aus diesen Gründen unter Aufrechterhaltung des 
Schuldspruches den Rechtsfolgenausspruch und die Feststellungen insoweit 
auf, als sie das Verhalten des Angeklagten nach dem versuchten Totschlag 
z. N. des G betrafen, und verwies die Sache im Umfang der Aufhebung an 
eine andere Kammer des Landgerichts zurück. 

Liest man nun die (knappen) Gründe dieses Beschlusses, verdichten und 
verstärken sich die anfänglichen Widersprüche, eben deshalb aber auch die 
Zweifel. 

Der Straftatbestand des Vollrauschs ist nach ständiger Rechtsprechung 
ein abstraktes Gefährdungsdelikt5, dessen tatbestandliehe Handlung allein 
im vorsätzlichen oder fahrlässigen Sichberauschen, dem Hervorrufen eines 
Rauschzustandes, besteht. Mit ihm ist der Tatbestand verwirklicht, das 
Delikt vollendet. Das Begehen einer rechtswidrigen Tat im Rauschzustand, 
die sog. Rauschtat, ist nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung eine die 
Strafbarkeit einschränkende objektive Bedingung der Strafbarkeit6. Bestraft 
wird der Täter also nach dieser Auslegung des § 323 a - es gibt, wie an 
späterer Stelle zu zeigen sein wird, eine Vielzahl anderer Ansichten über 
den Normcharakter und die Deliktsstruktur dieser Vorschrift - allein wegen 
des schuldhaften Sichberauschens, nicht hingegen wegen der begangenen 
Rauschtat Sie ist lediglich eine - vom Unrechtstatbestand und folglich 
auch von der Schuld unabhängige - objektive Bedingung der Strafbarkeit 
und damit eine Voraussetzung der Bestrafung jenseits von Unrecht und 
Schuld. 

Darüber hinaus muß zwischen beiden, dem Sichberauschen und der im 
Rausch begangenen Tat, die im zweiten Halbsatz des § 323 a Abs. I 
genannte (Nicht)Beziehung bestehen, daß der Täter wegen der Rauschtat 
nicht bestraft werden kann, weil er rauschbedingt schuldunfähig ist oder 
dies nicht ausgeschlossen werden kann. Die durch den Täter schuldhaft her-
beigeführte, festgestellte oder nicht auszuschließende Schuldunfähigkeit 
muß der Grund sein, der einer Bestrafung der Rauschtat entgegensteht. 

Der Straftatbestand des Vollrauschs setzt also voraus, daß der Täter 
wegen der im Rauschzustand begangenen Tat nicht bestraft werden kann. 
Wann immer eine Bestrafung des Täters aus dem im berauschten Zustand 
verwirklichten Tatbestand möglich ist, hat diese zu erfolgen und Vorrang 
vor § 323 a 7 . Das ist etwa dann er Fall, wenn alkoholische Getränke oder 
andere berauschende Mittel die Schuldfähigkeit des Täters nicht beeinträch-

5 RGSt 69, 187, 188; aus der neueren Rspr. etwa BGH NJW 1992, 1519. Aus-
führliche Nachweise im 2. Kapitel, li. I. (dort Fn. 15 mit erläuterndem Hinweis). 

6 Zuletzt etwa BGHSt 42, 235, 242 m. w. N. Ausführliche Nachweise im 2. Kapi-
tel, II. I. 

7 V gl. etwa LK 11 -Spendel, § 323 a Rn. 21 ; SK-Horn, § 323 a Rn. 32. 


